




Bayerisches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 5/1990 

2125-1-3-1 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

Vom 21. März 1990 

Auf Grund des Art . 6 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Vollzug des Lebensmittelrechts (BayRS 2125- 1-1), 
geändert durch Gesetz vom 12. Juli 1986 (GVBl 
S. 120), in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Uberleitung von Zuständigkeiten auf das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
vom 23. Dezember 1986 (GVBl S. 392, BayRS 1102-
5-S) erläßt das Bayerische Staatsministerium des 
1nnern im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst fol­
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 Abs.4 der Ausbildungs-und Prüfungsord­
nung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 
- APOLmCh - (BayRS 2125-1-3- 1), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 19. Januar 1988 (GVBl 
S. 3), wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt 
geändert: 

a) Nummer 1 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

"b) für die erste Staatsprüfung Verwaltungs­
beamte des höheren Dienstes oder beam­
tete Lebensmittelchemiker, " , 

b) in Nummer 2 Buchst. a werden die Worte", so­
weit nicht nach Nummer 1 Buchst. b der Vor­
sitzende prüft," gestrichen. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Als Prüfer und deren Stellvertreter in dem in 
der ersten Staatsprüfung zu prüfenden Fach Le­
bensmittelrecht sind entweder der Vorsitzende, 
sein Stellvertreter oder in diesem Fach tätige 
Personen im Sinn von Satz 1 Nr. 2 Buchst. a zu 
bestellen. " 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1990 in Kraft. 

München, den 21. März 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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215-2-11-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung 

Vom 1. April 1990 

Auf Grund des § 24 des Schornsteinfegergesetzes 
vom 15 . September 1969 (BGEl I S.1634, ber. S. 2432), 
zuletzt geändert durch Art. 76 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1989 (BGBl I S : 2261, 2391), in Ver­
bindung mit § 1 Abs.l der Ersten Zuständigkeits­
verordnung zum Schornsteinfegergesetz (BayRS 
215-2-8-1) erläßt das Bayerische Staatsministe­
rium des 1nnern folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 4 Abs. 5 Nr. 2 der Verordnung über die Gebüh­
ren und Auslagen der Bezirkskaminkehrermeister 
(Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung -
KÜGebO) vom 7. Dezember 1988 (GVEl S.464, 
BayRS 215-2-11-1) erhält folgende Fassung: 

,,2. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe, bezogen 

a) allein auf staubförmige Emis­
sionen bei 
einer Meßstelle 95,20 DM, 

b) allein auf CO-Emissionen bei 
einer Meßstelle 95,20 DM, 

c) auf staubförmige und CO­
Emissionen bei 
einer Meßstelle 119,00 DM, 

d) auf staubförmige und CO­
Emissionen bei 
zwei Meßstellen 130,90 DM," . 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 
1990 in Kraft. 

München, den 1. April 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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2038-3-1-4-F 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren vermessungstechnischen und 
für den höheren flurbereinigungstechnischen 

Verwaltungsdienst in Bayern 
(VermZAPO/hD) 

Vom 4. April 1990 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengeset­
zes erlassen die Bayerischen Staatsministerien der 
Finanzen und für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten im Einvernehmen mit dem Landespersonal­
ausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 

Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 
§ 3 
§ 4 

§ 5 
§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 
§ 10 
§ll 
§ 12 
§ 13 

§ 14 

§ 15 
§ 16 
§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 

Abschnitt II 

Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

Zulassungsvoraussetzungen 
Zulassungsantrag 
Einstellung in den Vorber eitungsdienst 

Abschnitt III 

Ausbildung 

Ausbildungsamt, Ausbildungsstellen 
Ziel des Vorbereitungsdienst es 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdien stes 
Dienstaufsicht und Aufsicht 

Abschnitt IV 

Prüfung 

Bezeichnung un d Durchführung der Prüfung 
Prüfungsausschuß 
Prüfungsaufgab en für die schriftliche Prüfung 
Schriftliche Prüfung 
Bewertung der Prüfungsarbeiten ; Notenstufen und Punkt­
zahlen 
Ergebnis der schr iftlichen Prüfung; Zulassung zur münd­
lichen Prüfung 
Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung 
Durchführung und Bewertung der m ündlichen Prüfung 
Ermittlung der Prüfungsgesamtnot e 
Festsetzung der Platzziffer 
Prüfungszeugnis 
Wiederholung der Prüfung 
Rechtswirkung der Prüfung 

Abschnit t V 

Übergangs- und Schluß bestimmungen 

§ 22 Inkrafttreten , Außerkrafttreten , Übergangs regelung 

Abschnitt I 

Allgemeines 

§ 1 

Geltungs bereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahnen 

1. des höheren vermessungstechnischen Verwal­
tungsdienstes und 

2. des höheren flurbereinigungstechnischen Ver­
waltungsdienstes. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelungen 
enthält, gelten die Vorschriften der Laufbahnver­
ordnung und der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO) in der jeweils geltenden Fassung. 

Abschnitt II 

Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

Bewerber für den höheren vermessungstechni­
schen und für den höheren flurbereinigungstechni­
schen Verwaltungsdienst können zum Vorberei­
tungsdienst zugelassen werden, wenn sie an einer 
Universität, einer Technischen Hochschule oder 
einer vom Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst nach Anhörung des Staatsministeriums der 
Finanzen als gleichwertig anerkannten wissen­
schaftlichen Hochschule außerhalb der Bundes­
r epublik Deutschland das Studium für Vermes­
sungsingenieure und Vermessungsingenieurinnen 
mit der Diplomhauptprüfung oder einer entspre­
chenden Prüfung abgeschlossen haben und die son­
stigen Voraussetzungen des Beamtengesetzes und 
der Laufbahnverordnung erfüllen. 

§ 3 

Zulassungsantrag 

IDer Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungs­
dienst ist beim Staatsministerium der Finanzen 
einzureichen. 2Über die Zulassung entscheidet das 
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten. 
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§ 4 Ausbildungsabschnitt 2: 

Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Be­
werber werden vom Staatsministerium der Finan­
zen unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf zu Referendaren oder Referendarinnen 
des Vermessungs- und des Flurbereinigungsdien­
stes ernannt. 

Abschnitt III 

Ausbildung 

§ 5 

Ausbildungsamt, Ausbildungsstellen 

(1) Ausbildungsamt ist für die Dauer des Vor­
bereitungsdienstes das Landesvermessungsamt. 

(2) Zur Ableistung einzelner Ausbildungsab­
schnitte werden die Referendare auch anderen 
Dienststellen (Ausbildungsstellen) zugewiesen. 

§ 6 

Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Re­
ferendare mit den Aufgaben des höheren vermes­
sungstechnischen und des höheren flurbereini­
gungstechnischen Verwaltungs dienstes vertraut 
zu machen und sie zu verantwortungsbewußten 
Persönlichkeiten heranzubilden, die den Anforde­
rungen einer leitenden Tätigkeit in der Verwal tung . 
gewachsen sind. 

(2) 1 Die Leiter der jeweiligen Ausbildungsstel­
len sind für die fachliche Ausbildung der Referen­
dare verantwortlich. 2Sie können Ausbildungslei­
ter bestellen und geeignete Beamte mit der Ausbil­
dung betrauen. 

(3) 1 Die Referendare sollen, soweit wie möglich, 
eigenverantwortlich tätig sein. 2Der Ausbildungs­
zweck bestimmt Art und Urpfang der ihnen zu 
übertragenden Arbeiten. 

§ 7 

Dauer und Einteilung 
des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 

(2) lZeiten einer berufsbezogenen praktischen 
Tätigkeit können auf Antrag bis zu sechs Monaten 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden, 
wenn sie für die Ausbildung förderlich sind. 2Über 
den Antrag entscheidet das Staatsministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Staatsministe­
rium für Ernährung; Landwirtschaft und Forsten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst ist in sieben Ausbil­
dungsabschnitte eingeteilt : 

Ausbildungsabschnitt 1: 

Einführungsseminar und Fachseminar "Liegen­
schaftskataster und Grundbuch" 

ein Monat beim Landesvermessungsamt, 

Liegenschaftskataster und Grundbuch, Fortfüh­
rungsvermessungsdienst 

fünfeinhalb Monate praktische Ausbildung bei 
einem Vermessungsamt, 

Ausbildungsabschnitt 3: 
Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung 
und Bodenordnung 
zwei Monate Fachseminar und praxisbezogene 
Ausbildung b ei der Flurbereinigungsdirektion 
München, 

Ausbildungsabschnitt 4: 
Ländliche Neuordnung durch Flurbereinigung 
und Dorferneuerung 

sieben Monate, und zwar 
zwei Monate Fachseminar bei der Flurbereini­
gungsdirektion München und 
fünf Monate praktische Ausbildung bei einer 
Flurbereinigungsdirektion, 

Ausbildungsabschnitt 5: 
Landesvermessung einschließlich Luftbildwe­
sen und Kartographie, Katasterneuvermessung 

viereinhalb Mbnate Fachseminar und praktische 
Ausbildung beim Landesvermessungsamt, 

Ausbildungsabschnitt 6: 
Allgemeines Verwal tungsseminar 
zwei Monate beim Landesvermessungsamt, 

Ausbildungsabschnitt 7: 
Ausbildung nach freier Wahl 
zwei Monate bei einer Vermessungs- oder Flur­
bereinigungsdienststelle. 

(4) Über die Ausbildung der Referendare und 
zur Beurteilung ihrer Leistungen sind Nachweise 
zu führen. 

(5) Für die Zuweisung zu den einzelnen Ausbil­
dungsabschnitten erstellt das Staatsministerium 
der Finanzen im Einvernehmen mit dem Staats­
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten einen Zeitplan. 

§ 8 

Dienstaufsicht und Aufsicht 

Die Referendare unterstehen während des Vorbe­
reitungsdienstes der Dienstaufsicht des Präsiden­
ten des Landesvermessungsamts, im übrigen der 
Aufsicht der Leitung der jeweiligen Ausbildungs­
stelle. 

Abschni tt IV 

Prüfung 

§ 9 

Bezeichnung und Durchführung der Prüfung 

(1) 1 Die Anstellungsprüfung führt die Bezeich­
nung "Große Staatsprüfung für den höheren ver­
messungstechnischen und für den höheren flur-
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bereinigungstechnischen Verwaltungsdienst in 
Bayern" . 2Sie wird vom Staatsministerium der Fi­
nanzen im Einvernehmen mit dem Staatsministe­
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
durchgeführt. 

(2) Die Große Staatsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

§ 10 

Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium der Finanzen bestellt 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beim 
Landesvermessungsamt einen Prüfungsausschuß. 

(2) IDer Prüfungsausschuß besteht aus 

1. dem Präsidenten des Landesvermessungsamts 
als vorsitzendem Mitglied, 

2. zwei Mitgliedern des höheren vermessungstech­
nischen Verwaltungsdienstes, 

3. zwei Mitgliedern des höheren flurbereinigungs-
technischen Verwaltungsdienstes. 

2Für jedes Mitglied ist eine Stellvertretung zu be­
stellen. 3Die Stellvertretung für das vorsitzende 
Mitglied obliegt einem Mitglied nach Satz 1 Nr. 3. 

§11 

Prüfungsaufgaben 
für die schriftliche Prüfung 

Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus­
ses kann Beamte beauftragen, Prüfungsaufgaben 
mit Lösungshinweisen zu entwerfen. 

§ 12 

Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung haben die Prü­
fungsteilnehmer an zehn Tagen unter Aufsicht je 
eine schriftliche Arbeit mit einer Bearbeitungszeit 
von fünf Stunden zu fertigen. 

(2) Die Prüfungsteilnehmer haben je zwei Auf­
gaben aus folgenden Prüfungsfächern zu bearbei­
ten: 

a) Liegenschaftskataster und Grundbuch 

Materielles und formelles Liegenschaftsrecht; 

Zweck, Einrichtung und Fortführung des Lie­
genschaftskatasters und des Grundbuchs; 

Ka tastervermessungen ; 

Ka tasterfestpunktfeld ; 

Bodenschä tzung, 

b) Landesvermessung einschließlich Kartographie 

Grundlagen, Einrichtung, Erhaltung und Er­
neuerung des Lagefestpunktfeldes, des Höhen­
festpunktfeldes und des Schwerenetzes ; 

Topographische Landesaufnahme, Photogram­
metrie, Luftbildwesen, Fernerkundung; 

Grundlagen, Entstehung, Herstellung, Fortfüh­
rung und Reproduktion der amtlichen topogra­
phischen Karten, der Katasterkarten, der Luft­
bildkarten sowie der Umgebungs-, Übersichts­
und Sonderkarten, 

c) Flurbereinigung 

Materielles und formelles Flurbereinigungs­
recht; 

Zuständigkeit und Aufgaben der Flurbereini­
gungs behörden; 

Zweck, Einleitung, Maßnahmen und Durchfüh­
rung der verschiedenen Verfahrens arten nach 
dem Flurbereinigungsgesetz ; 

Inhalt und Feststellung des Plans über die ge­
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, 
Flurbereinigungsplan, Landschaftsplanung in 
der Flurbereinigung, Wertermittlung, Kosten 
und Finanzierung, Regelung der Rechtsverhält­
nisse, verfahrensrechtliche Vorschriften und 
Rechtsbehelfe, 

d) Planungen 

Rechtliche Grundlagen, Ziele, Zuständigkeiten 
und Instrumente der Raumordnung, der Landes­
planung einschließlich Regionalplanung, der 
Bauleitplanung einschließlich des Landschafts­
plans; 

Fragen und Planungen der Land- und Forstwirt­
schaft; 

Straßen- und Wegerecht, Wasserrecht, Baurecht, 
Natur- und Denkmalschutzrecht in bezug zur 
Ländlichen Neuordnung durch Flurbereinigung 
und Dorferneuerung sowie zur Bodenordnung 
nach dem Baugesetzbuch; 

Ziele, Planungen, Maßnahmen und Durchfüh­
rung der Dorferneuerung einschließlich städte­
baulicher Sanierung, 

e) Staat, Verwaltung und Recht 

Grundzüge des Staats- und Verfassungsrechts; 

Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsge­
rich tsbarkei t, Verwaltungs organisation; 

Organisation und geschichtliche Entwicklung 
der Vermessungs- und der Flurbereinigungsver­
waltung; 

Grundzüge des bürgerlichen Rechts; 

Recht des öffentlichen Dienstes; 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. 

(3) 1 Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom 
Prüfungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benüt­
zen. 2Sie haben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

§ 13 

Bewertung der Prüfungsarbeiten; 
Notenstufen und Punktzahlen 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden 
jeweils von zwei Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) 
selbständig und unabhängig unter Verwendung der 
folgenden Noten und Punktzahlen bewertet : 
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sehr gut eine besonders 
hervorragende 
Leistung = 14 und 15 Punkte, 

gut eine erheblich 
über dem 
Durchschnitt 
liegende 
Leistung = 11 bis 13 Punkte, 

befriedigend eine über dem 
Durchschnitt 
liegende 
Leistung 8 bis 10 Punkte, 

ausreichend eine Leistung, 
die durch­
schnittlichen 
Anforderungen 
entspricht 5 bis 7 Punkte, 

mangelhaft eine Leistung 
mit erheblichen 
Mängeln 2 bis 4 Punkte, 

ungenügend eine völlig 
unbrauchbare 
Leistung = 0 bis . 1 Punkte. 

(2) 1 Weichen die Bewertungen der beiden Prüfer 
um nicht mehr als zwei Punkte voneinander ab, so 
errechnet sich die Note aus der durchschnittlichen 
Punktzahl. 2Bei größeren Abweichungen sollen die 
beiden Prüfer versuchen, sich auf eine ganze oder 
halbe Punktzahl zu einigen oder bis auf zwei 
Punkte anzunähern. 3Gelingt dies nicht, so ent­
scheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungs­
ausschusses oder die vom Prüfungs ausschuß be­
stimmte Person. 

(3) Die mit der Prüfungs aufsicht beauftragten 
Personen dürfen nicht zur Bewertung der Prü­
fungsarbeiten herangezogen werden, bei deren An­
fertigung sie Aufsicht geführt haben. 

§14 

Ergebnis der schriftlichen Prüfung; 
Zulassung zur mündlichen Prüfung 

(1) lFür die schriftliche Prüfung wird eine auf 
zwei Dezimalstellen zu errechnende Durchschnitts­
punktzahl gebildet. 2Die Durchschnittspunktzahl 
errechnet sich aus der Summe der Punktzahlen der 
schriftlichen Arbeiten, geteilt durch zehn. 

(2) Den errechneten Durchschnittspunktzahlen 
entsprechen folgende Noten: 

13,50 
10,50 

7,50 
4,50 
1,50 
o 

bis 15 Punkte sehr gut, 
bis 13,49 Punkte gut, 
bis 10,49 Punkte befriedigend, 
bis 7,49 Punkte ausreichend, 
bis 4,49 Punkte mangelhaft, 
bis 1,49 Punkte ungenügend. 

(3) 1 Wer in der schriftlichen Prüfung einen 
Durchschnitt von mindestens 4,50 Punkten er­
reicht hat, ist zur mündlichen Prüfung zugelassen. 
2Wer nicht nach Satz 1 zur mündlichen Prüfung zu­
gelassen ist, hat die Große Staatsprüfung nicht be­
standen; dieses Ergebnis wird den betreffenden 
Prüfungsteilnehmern schriftlich bekanntgegeben. 

§ 15 

Prüfungskommissionen 
für die mündliche Prüfung 

lZur Abnahme der mündlichen Prüfung werden 
Prüfungskommissionen gebildet. 2Sie setzen sich 
jeweils aus fünf Prüfern zusammen, und zwar aus 
den vorsitzenden Mitgliedern der Prüfungskom­
mission und je zwei Prüfern aus dem Bereich der 
Vermessungsverwaltung und aus dem Bereich der 
Flurbereinigungsverwaltung. 3Das vorsitzende 
Mitglied soll Mitglied des Prüfungsausschusses 
sein. 4 Für die Prüfer ist jeweils mindestens eine Ver­
tretung zu bestellen. 5Die Mitglieder der Prüfungs­
kommissionen müssen dem höheren vermessungs­
technischen oder dem höheren flurbereinigungs­
technischen Verwaltungs dienst angehören und 
während der mündlichen Prüfung ständig anwe­
send sein. 

§ 16 

Durchführung und Bewertung 
der mündlichen Prüfung 

(1~ lDie mündliche Prüfung erstreckt sich auf 
die Prüfungsfächer der schriftlichen Prüfung. 2Sie 
dauert je Teilnehmer eine Stunde. 3In der Regel sol­
len drei Teilnehmer gemeinsam geprüft werden. 

(2) lIn der mündlichen Prüfung wird die Lei­
stung in jedem der fünf Prüfungsfächer unter Ver­
wendung der Noten und Punktzahlen des § 13 
Abs. l bewertet. 2Die Durchschnittspunktzahl er­
rechnet sich auf eine Dezimalstelle aus der Summe 
der einzelnen Punktzahlen, geteilt durch fünf. 

§ 17 

Ermittlung der Prüfungsgesamtnote 

(1) lDie Prüfungsgesamtnote errechnet sich aus 
der Summe der Punktzahlen der schriftlichen Prü­
fungsarbeiten und der dreifachen Durchschnitts­
punktzahl der mündlichen Prüfung, geteilt durch 
dreizehn. 2Sie ist auf zwei Dezimalstellen zu er­
rechnen. 3Eine dritte Dezimalstelle wird nicht be­
rücksichtigt. 4Für die Notenerteilung gilt § 14 
Abs.2 . 

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus­
schusses gibt die Punktzahlen der schriftlichen 
Prüfung und die Durchschnittspunktzahl der 
mündlichen Prüfung sowie die Prüfungsgesamt­
note und deren Punktwert nach der mündlichen 
Prüfung bekannt. 

(3) Die Große Staatsprüfung ist nicht bestan­
den, wenn die Prüfungsgesamtnote schlechter ist 
als "ausreichend" (4,50 Punkte). 

§ 18 

Festsetzung der Platzziffer 

1 Für alle Prüfungsteilnehmer, die die Große 
Staatsprüfung bestanden haben, ist auf Grund des 
Punktwerts ihrer Prüfungsgesamtnote jeweils eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Punktwer­
ten erhalten die Prüfungs teilnehmer mit den besse­
ren Durchschnittspunktzahlen in der schriftlichen 
Prüfung die niedrigeren Platzziffern; bei gleichen 
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Durchschnittspunktzahlen in der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung werden die gleichen Platzzif­
fern erteilt. 3In diesem Fall erhalten die nächstfol­
genden Prüfungsteilnehmer die Platz ziffern , die ' 
sich ergeben, wenn die mehreren gleichen Platzzif­
fern fortlaufend weitergezählt werden. 

§ 19 

Prüfungszeugnis 

(1) lWer die Prüfung bestanden hat, erhält ein 
Zeugnis, aus dem die Prüfungsgesamtnote nach 
Note und Punktwert ersichtlich ist. 2Die Prüfungs­
gesamtnote nach Note und Punktwert, die Platzzif­
fer sowie die Punktzahlen der schriftlichen Arbei­
ten und die Durchschnittspunktzahl der mündli­
chen Prüfung werden in einer Beilage zum Prü­
fungszeugnis mitgeteilt. 3Bei der Mitteilung der 
Platz ziffer ist auch anzugeben, wie viele Prüfungs­
teilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie 
viele die Prüfung bestanden haben. 4Haben meh­
rere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platzziffer er­
reicht, so ist auch deren Zahl anzugeben. 

(2) Prüfungs teilnehmern , die die Prüfungs ge­
samtnote "ausreichend" erhalten haben, kann das 
Zeugnis auf Antrag ohne Angabe der Prüfungs­
gesamtnote, d. h. nur mit der Feststellung erteilt 
werden, daß sie die Prüfung bestanden haben. 

§ 20 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Iprüfungsteilnehmer, die die Große Staats­
prüfung nicht bestanden haben oder deren Prüfung 
als nicht bestanden gilt, können die Prüfung zum 
nächsten Prüfungstermin wiederholen. 2Die Prü­
fung kann nur einmal wiederholt werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Große Staats­
prüfung bei erstmaliger Ablegung bestanden ha­
ben, können zur Verbesserung der Prüfungsnote 
gemäß § 37 APO ein zweites Mal zur Prüfung zuge­
lassen werden. 

§ 21 

Rechtswirkung der Prüfung 

(1) Durch das Bestehen der Großen Staatsprü­
fung haben die PJ;üfungsteilnehmer die Befähigung 
für die Laufbahnen des höheren vermessungstech­
nischen und des höheren flurbereinigungstechni­
schen Verwaltungsdienstes in Bayern erworben. 

(2) 1 Wer die Große Staatsprüfung bestanden 
hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung "Ver­
messungs- und Flurbereinigungsassessor" oder 
;, Vermessungs- und Flurbereinigungsassessorin " 
zu führen. 2 Prüfungs teilnehmern , die die Große 
Staatsprüfung für den höheren vermessungstech­
nischen Verwaltungsdienst und für den höheren 
Flurbereinigungsdienst vor dem 1. Juli 1983 be­
standen haben, stellt das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsaussschusses auf Antrag eine Bescheini­
gung über die Berechtigung zur Führung der Be­
rufsbezeichnung aus. 

Abschnitt V 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 22 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1990 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Zulassungs-, Ausbil­
dungs- und Prüfungsordnung für den höheren ver­
messungstechnischen Verwaltungsdienst und für 
den höheren Flurbereinigungsdienst in Bayern 
(BayRS 2038-3-1-4-F), geändert durch Verord­
nung vom 15. Juli 1983 (GVBI S. 797), außer Kraft. 

(3) Für Referendare, die den Vorbereitungs­
dienst vor dem 1. Mai 1990 begonnen haben und die 
Große Staatsprüfung im Jahr 1990 oder 1991 ab­
legen, gelten die bisherigen Vorschriften unverän­
dert weiter. 

München, den 4. April 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Gerold Tandler, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Simon Nüssel, Staatsminister 
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. Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 

Bekanntmachung der Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

vom 27. März 1990 Vf. 123 - IX - 89 

Gemäß Art. 65 Abs.2 Satz 3 des Landeswahl­
gesetzes wird nachstehend die Entscheidung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 27. März 
1990 bekanntgemacht. Die Entscheidung betrifft 
den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehr.ens 
über den Entwurf eines Gesetzes über die Vermei­
dung, Wiederverwendung, Verwertung und Ablage­
rung von Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfall­
wirtschaftsgesetz ). 

Entscheidungsform.-=l: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulas­
sung eines Volksbegehrens über den ffintwurf eines 
Gesetzes über die Vermeidung, Wiederverwendung, 
Verwertung und Ablagerung von Abfällen in Bay­
ern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz) sind mit 
Ausnahme der nachstehend genannten Bestim­
mungen des Gesetzentwurfs gegeben: 

Art. 1 Abs.3, 
Art. 5 Abs.3, 
Art. 5 Abs.4, 
Art. 6 Abs.5, 
Art. 7, 
Art. 11 Abs.l, 
Art. 11 Abs.4, 
Art. 18 Abs.3. 

Leitsätze: 

1. Zur Frage der Zulassung eines Volksbegehrens 
über den Entwurf eines Bayerischen Abfallwirt­
schaftsgesetzes. 

2. Das Verfahren gemäß Art. 65 Abs. l LWG zur 
Überprüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzun­
gen für die Zulassung eines Volksbegehrens ge­
geben sind, ist kein verfassungswidriger Eingriff 
in das Gewaltenteilungsprinzip. 

3. Der Verfassungsgerichtshof hält daran fest, daß 
er im Verfahren nach Art. 65 Abs. 1 LWG einen 
Gesetzentwurf auch daraufhin überprüfen 
kann, ob er mit Bundesrecht vereinbar ist (Be­
stätigung von VerfGH 38, 51/57 ff. und 40 , 94/ 
101 ff.) . Der Verfassungsgerichtshof ist aller­
dings nicht befugt, bundesrechliche Bestimmun­
gen verbindlich auszulegen. Er kann die Rege­
lungen des Gesetzentwurfs am Maßstab des Bun­
desrechts nur daraufhin prüfen, ob sie dem Bun­
desrecht bei jeder vertretbaren Auslegung der 
einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften 
widersprechen. Bei Zweifeln an der Vereinbar­
keit mit Bundesrecht ist zugunsten der Zulas­
sung des Volksbegehrens zu entscheiden. 

4. Das Grundgesetz gibt dem Bundesgesetzgeber 
nicht die Befugnis, unter dem Aspekt der Abfall­
vermeidung in Bereiche einzuwirken, die nach 
Art. 30 und 70 GG dem Landesgesetzgeber vor­
behalten sind. Wo die Länder kraft ihrer Zustän­
digkeit gemäß Art. 30 und 70 GG regelungsbe­
fugt sind, dürfen sie auch Regelungen zur Abfall­
vermeidung treffen. 

5. Ein Volksbegehren ist auch für Teile eines Ge­
setzentwurfs zuzulassen, wenn davon ausgegan­
gen werden kann, die Antragsteller auf Zulas­
sung eines Volksbegehrens hätten den Gesetz­
entwurf auch mit dem verbleibenden zulässigen 
Teil in einer für das Unterschriftsquorum des 
Art. 64 Abs. 1 Satz 3 LWG erforderlichen Zahl 
(25000 Stimmberechtigte) unterzeichnet. 

München, den 27. März 1990 

Bayerischer Verfassungsgerichtshof 

Dr. Tilch 
Generalsekretär 

des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
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